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Das Geschoss mit Stahlkappe und
Papierfiihrung.

Bekanntlich hat die Schweiz ein solches Ge-
schoss angenommen, bei welchem, wie schon der
Name andeutet, der vordere Theil (die Geschoss-
spitze) mit einem Stahlkippchen versehen, und
ferner der hintere Theil (der Fihrungstheil) mit
Papier umhillt ist.

Nun soll angeblich, wie in einem Artikel in
Nr. 16 der in Darmstadt erscheinenden ,All-
gemeinen Militir-Zeitung“ vom 25. Fe-
bruar 1892 mitgetheilt wird, auch Rumanien die
Absicht haben, ein solches Geschoss fir sein
6,5 mm Gewehr einzufiihren, oder doch wenig-
stens — vor definitiver Festsetzung seiner Pa-
trone — noch einige Versuche mit derartigen
Geschossen anzustellen. = Dieselben sollen ge-
liefert werden vom eidg. Laboratorium in Thun,
resp. von Oberst Rubin, dem Direktor desselben.

In dem erwihnten Artikel werden natirlich
die ,Vortheile* dieser neuen ,Erfindung“ bespro-
chen, und wird dieses Geschoss als ein Fortschritt
hingestellt, wibrend es in Wirklichkeit ein recht
bedauerlicher Rickschritt ist.

Dass dieses Geschoss den Vortheil besitzt, die
Reibung im Laufe etwas zu vermindern, ist
allerdings richtig, denn es werden dadurch wirk-
lich einige Meter an Anfangsgeschwindigkeit ge-
wonnen. Dies ist aber auch der einzige Vortheil
dieses Projektils.

Dass jedoch bei diesem Geschoss die Abnutzung
des Laufes eine geringere sei, als bei Verwendung
der jetzt gebrduchlichen Kupfer-, Nickel- oder
Stahlmantel-Geschosse, ist hingegen durchaus un-
richtig. Durch die letztern (hauptsichlich durchden

Stahlmantel) wird der Lauf stets schoner und feiner
auspolirt und die Abnutzung desselben fast auf
Null reduzirt, wihrend hingegen, wenn der Fih-
rungstheil des Geschosses mit Papier umhillt ist,
stets eine viel bedeutendere Abnutzung des Lauf-
innern (besonders der Felder und ihrer Kanten)
stattfindet, weil eben das Papier immer viel
Staub und feinste Sandpartikelchen in sich ent-
hilt, welche das Laufinnere ausfegen, ausscheuern
und dadurch schnell abnutzen. — Ausserdem bietet
die Papierfiihrung nie und nimmer eine so ab-
solut sichere Fihrung im Laufe, wie der Metall-
mantel, was ja leicht begreiflich ist. — Auch
sind solche Geschosse mit Stablkappe, da wo die
letztere aufhdrt und etwas umgebordelt ist
(damit sich das Stahlkdppchen nicht von der
Geschossspitze abldsen kann), leicht zerbrechlich
oder verkrimmen sich doch leicht an jener
Stelle, hauptsichlich bei einer etwas zu wenig
feinen Behandlung der Patronenm, wie eine solche
wohl oft genug vorkommen mag. — Ferner muss
bei einem solchen Geschoss mit Stahlkappe und
Papierfihrung nothwendig eine Verbleiung der
Zige eintreten, trotz aller gegentheiligen Be-
hauptungen und Versicherungen, und zwar haupt-
sichlich bei trockenem heissem Wetter und bei
anhaltendem Schoellfeuer, wodurch alle Prazision
verloren geht und das Gewehr auf so lange un-
brauchbar wird, bis die Verbleiung entfernt ist.

Dies sind schon einige Nachtheile, welche ge-
niigen sollten, die Annahme eines derartigen -
Projektils unmdglich zu machen. Es gibt aber
der Nachtheile noch mehr. — Ein solches Ge-
schoss muss auch nothwendig bei Nabschiissen,
d. h. bei sehr bedeutender Geschwindigkeit (also
hauptsachlich bei sehr kleinen Kalibern), wenn
es z. B. auf harte Knochen trifft, ganz entsetz-



liche Verwundungen herbeifiihren, indem sich
der hintere Theil des Geschosses — also der von
keinem Metallmantel zusammengehaltene Blei-
korper — umstiilpt und dber die Stahlkappe
weg nach vorn wegspritzt, so dass die Bleipar-
tikel nach allen Richtungen in den Kdrper ein-
dringen! — Ein solches Geschoss m uss noth-
wendig mit der Zeit volkerrechtlich verboten
werden, so gut wie die Explosionsgeschosse fiir
Handfeuerwaffen verboten wurden! — Leider
wird dies aber, wie vorauszusehen ist, wohl erst
dann geschehen, wenn mit derartigen unmensch-
lichen Geschossen bereits ein Krieg durchgefoch-
ten und entsetzliches Unheil angerichtet sein
wird. — Es scheint leider, man kénne
eben durchaus nur durch Schaden
klug werden!

Ferner ist die den Fihrungstheil umgebende
Papierumhillung des Geschosses, welche aus der
Patronenhiilse hervorragt, sehr leicht zu beschi-
digen, so dass auch aus diesem Grunde eine Ver-
bleiung des Laufes in vielen Fillen eintreten
wird, ohne dass hiezu heisses Wetter und an-
dauerndes Schnellfeuer erforderlich ist.

Dies sind einige Nachtheile des genann-
ten Geschosses, welches von gewisser Seite als
eine ,Erfindung* und als ein ,Fort-
schritt“ hingestellt wird!

In jenem Artikel in der
Zeitung®, dessen Vaterschaft leicht zu errathen
ist, findet sich ferner auch die Bemerkung: ,Das
erste mit einem Kupfermantel versehene Klein-
kalibergeschoss sei von Rubin hergestellt worden. ¢
Es ist wirklich nicht zu begreifen, dass eine so
durchaus unrichtige Behauptung ge-
genwirtig noch aunfgestellt werden und sogar in
einer deutschen Militirzeitung aufgenommen wer-
den kann, da dieselbe doch wissen sollte, dass nicht
Rubin, sondern der deutsche Major Bode der
Erfinder des Kupfermantelgeschosses ist, und
dass derselbe schon mehrere Jahre vor Rubin
sehr umfassende Versuche mit solchen Geschossen
und den verschiedensten Kalibern angestellt hat!
~ Desbalb sind auch die verschiedenen Mantel-

geschosse, welche gegenwirtig im Gebrauch sind,
keine , Modifikationen der Rubin’schen Erfindung,*
wie in jenem Artikel gesagt wird, sondern Modifi-
kationen der Erfindung von Bode, und hiezu kann
sogar, genau genommen, das Nickel- und Stahl-
mantelgeschoss nicht gerechnet werden, sondern
bloss das Geschoss mit Kupfermantel, weil Bode
die beiden erstern nicht gekannt hat!

So viel zur Richtigstellung jenes Artikels und
zur Beurtheilung des Geschosses mit Stahlkappe
-und Papierfihrung.

Ein solches Projektil kann wohl einmal auf-
tauchen, muss aber paturgemiss bald wieder ver-
schwinden und dem einzig alle Anforderungen
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erfillenden
chen!

Die Ruminische Regierung, welche durch die
Einfiihrung der vorziiglichen und hochwichtigen
Erfindung von Krnka (des Vierwarzen-
systems, durch welches eine Stauchung der
Stiitzflichen des Verschlusses ganz unmoglich
gemacht wird) so viel Verstand und Sachkennt-
niss bewiesen und den andern Staaten hierin
den Weg gezeigt hat, wird sich gewiss wohl
hiten, ein solches Geschoss zu adoptiren.

Hebler.

Stahlmantelgeschoss wei-

Das Gsterreichische Exerzier-Reglement
im Vergleich mit dem deutschen
und schweizerischen.

(Fortsetzung.)
L

Der I. Theil des dsterreichischen Exerzier-
reglements ist bezeichnet mit Formelle Sehu-
lung.

Nach der Stellung des Einzelnen und dem
Antreten im Gliede kommt gleich das Oeffnen
(auf einen Schritt) und das Schliessen.

Das sofortige Ueben des Oeffnens scheint zweck-
missig. Bei der Instruktion tbersieht der In-
struirende die Haltung der Leute besser, wenn
sie Abstand haben und dann ist es gut, dass
die Mannschaft vom ersten Tag an mit der For-
mation auf einem Glied gedffnet und geschlossen
bekannt gemacht werde, da diese im Gefecht die
hiufigste Anwendung findet.

Es folgen dann die Kopf- und Korper-
wendungen und die Bewegungen.

Im Marsch ist die Linge des Schrittes
im Schritt auf 75 cm. und im Laufschritt auf
90 cm festgesetzt.

Die Schrittlinge ist daher 5 cm kirzer als in
unserm Reglement angegeben. Wir mdchten
aber darauf keinen grossen Werth legen, da die
Schrittlinge selten gemessen wird.

In dem Osterreichischen Exerzierreglement wird
die Schnelligkeit des Marsches in der
Minute wie folgt festgesetzt: gewohnlicher Schritt
115 Schritte; Schnellschritt 125 und Laufschritt
160. In Deutschland betrigt dieselbe im ge-
wohnlichen Marsch 114, im Sturmmarsch 120
und im Laufschritt 165 bis 170 Schritte.

Das neue schweizerische Exerzierreglement hat
uns viel reichlicher mit Schrittarten bedacht und
einen grossen Spielraum gegeben, um nach Be-
lieben ein mehr oder weniger schnelles Tempo
anwenden zu koonen. Gewdhnlicher Schritt 116
bis 120 in der Minute; Schnellschritt 120 bis
140 ; Sturmschritt 140; Laufschritt 160 Schritt.
(Art. 16—22).




	Das Geschoss mit Stahlkappe und Papierführung

